
Sc
h

o
tt

la
n

d
6

Weiterfahrt durch das schöne Spey Valley, einer anmu-
tigen Berg- und Hügellandschaft. Nächster Besuch bei 
der Speyside Cooperage, wo die Eichenfässer für die 
Lagerung des schottischen Nationalgetränks herge-
stellt werden. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und 
Übernachtung. (F,A)

Reiseverlauf
03.07.2010 | Luxemburg - Edinburgh 
Zubringerdienst von Ihrem Wohnort zum Bahnhof Lu-
xemburg. Am frühen Morgen Abfahrt mit dem Zug in 
der 1. Klasse von Luxemburg nach Brüssel. Umstieg in 
den Eurostar und Fahrt in der 2. Klasse nach London. 
Von dort geht es weiter mit der British Rail nach Edin-
burgh (2. Klasse). Ankunft am Abend und Transfer zu 
Ihrem Hotel. Abendessen und Übernachtung im Gran-
ge Manor Hotel****. (A) 

04.07.2010 | Edinburgh 
Nach dem Frühstück halbtägige Stadtrundfahrt 
durch Edinburgh. Das Stadtbild Edinburghs ist von 
seiner Anlage her wunderschön und beeindruckend. 
Kaum eine andere Stadt verfügt über einen solchen 
Reichtum an historischen Schauplätzen auf so klei-
ner Fläche. Besichtigung des Edinburgh Castles. Der 
Nachmittag steht zur freien Verfügung. Rücktransfer 
zum Hotel am späten Nachmittag. Abendessen und 
Übernachtung. 

Schottland - Sagenumwobenes Land der Highlander 

8 Tage: 03.07. - 10.07.2010

Schottland, im hohen Norden Großbritanniens, be-
eindruckt durch landschaftliche Schönheit, hohe 
Berge, tiefe Täler und unergründliche Seen (Lochs). 
Überall in Schottland ist die vielfältige Geschichte 
präsent. Auf dieser Reise erwartet Sie eine faszinie-
rende Mischung aus Kultur und Natur!

05.07.2010 | Edinburgh - Inverness 
Sie verlassen Edinburgh nach dem Frühstück und fah-
ren nach Perth. Hier sehen Sie den Scone Palace mit 
seiner berühmten Möbel- und Porzellansammlung. 
Anschließend Fahrt über den Pass of Killiecrankie zur 
Edradour Whiskey Distillery. Das Wasser und Klima sol-
len sich hier in dieser Gegend ganz besonders positiv 
auf den Whisky-Geschmack auswirken und Sie haben 
die Gelegenheit einen Schluck zu probieren. Vorbei 
am Blair Castle und durch die Grampian Mountains 
fahren Sie zu Ihrem Hotel. Abendessen und Übernach-
tung im Eight Acre Hotel****. (F,A)

06.07.2010 | Tagesausflug Highlands
Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Tages-
ausflug in die Highlands. Erster Halt ist Culloden Moor: 
In dem nahe bei Inverness gelegenen Hochmoor 
von Culloden zerbrachen am 16. April 1746 für die 
Engländer gegen Bonnie Prince Charlie und dessen 
Gefolgschaft endgültig alle Freiheitsträume. Weiterer 
Halt ist Elgin, wo die bekannte Ruine der Kathedrale, 
“Licht des Nordens” genannt, besichtigt werden kann. 

Culloden Moor Edinburgh

Edinburgh
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07.07.2010 | Inverness - Oban
Frühstück im Hotel. Anschließend fahren Sie Richtung 
Süden entlang des berühmten Loch Ness. Schon 
heute haben Sie die Gelegenheit die wunderschöne 
Landschaft dieser Region während einer Bootsfahrt 
zu genießen. Südlich von Drumnadrochit überragt 
die auf einem Landvorsprung liegende, düster und 
verwunschen wirkende Ruine von Urquhart Castle 
die Landschaft. Bereits im 12. Jh. kontrollierte an die-
ser strategisch bedeutsamen Stelle ein Fort das Great 
Glen; 300 Jahre später sorgten umfangreiche Befesti-
gungsarbeiten dafür, dass die Burg als uneinnehmbar 
galt. 1691 wurde das Schloss dann gesprengt, damit 
es den Jakobiten nicht als Stützpunkt dienen konnte. 
Von hier aus wurden die meisten Fotos von «Nessie», 
dem Ungeheuer, das in den Wassern des Loch Ness 
leben soll, geschossen. Am Nachmittag erreichen Sie 
Ben Nevis, die höchste Erhebung Großbritanniens. Mit 
der Seilbahn (wetterabhängig) können Sie auf den 
Berg fahren und dort die herrliche Aussicht genießen. 
Sie erreichen Fort William / Oban. Abendessen und 
Übernachtung im Loch Ness Lodge Hotel****. (F,A)

08.07.2010 | Fort William/Oban
Nach dem Frühstück im Hotel Fahrt mit dem Dampf-
zug “The Jacobite” ab Fort William entlang des Loch 
Eil über Glenfinnan und Lochailort nach Mallaig. Auf 

Preis pro Person
Doppelzimmer	 1790 €  
EZ-Zuschlag	 220 €

Unsere Leistungen
	Zubringerdienst ab/bis Wohnort
	Zugfahrt Luxemburg - Brüssel - Luxemburg, 1. Klasse
	Zugfahrt Brüssel - London - Brüssel im Eurostar, 2. Klasse
	Zugfahrt London - Edinburgh - London, 2. Klasse
	7 Übernachtungen in 4-Sterne Hotels 
	 inkl. Halbpension
	Transfers, Besichtigungen und Ausflüge laut 

Programm
	Bootsfahrt auf dem Loch Ness
	Dampfzugfahrt mit dem Jacobite Steam Train von 

Fort William nach Mallaig
	ULT-Reisebegleitung (Mindestteilnehmerzahl)

Loch Ness

Blair Castle

F = Frühstück      A= Abendessen

der gemütlichen Rückfahrt führt Sie der Bus durch 
eine rau anmutende Gebirgslandschaft: Sie passieren 
Cairn, das jene Stelle markiert, von der Bonnie Prince 
Charlie das rettende französische Schiff “L’Heureux” 
erreichte. Sie sehen das Glenfinnan Monument am 
Nordende des Loch Shiel. Der hohe runde Turm mit 
der Figur eines Highlanders auf der Plattform markiert 
die Stelle, an der Bonnie Prince Charlie am 19.08.1745 
sein Banner in den Boden rammte und die Clans zum 
Kampf gegen England mobilisierte. Abendessen und 
Übernachtung im Hotel. (F,A)

09.07.2010 | Fort William/Oban - Glen Coe
Zunächst Fahrt durch das Glen Coe, dem berühmten 
Hochtal der Tränen. In diesem Tal haben sich in frü-
heren Zeiten die verschiedenen schottischen Clans 
blutige Schlachten geliefert. Die Hügel der Trossachs 
haben Reisende begeistert seitdem Sir Walter Scotts 
mit Gedichten und Romanen diese Gegend im frühen 
19. Jahrhundert erstmals populär machte. Sie gelan-
gen zum Loch Katrine, einem der vielen wunderschö-
nen Binnenseen Schottlands. Am späten Nachmittag 
besuchen Sie Stirling, das „Tor zum Hochland“. Heute 
wacht Stirling Castle noch immer über die Altstadt 
von Stirling mit ihren vielen malerischen Bauten und 
historischen Sehenswürdigkeiten. Abendessen und 
Übernachtung im Caledonian Hotel Oban****. (F,A)

10.07.2010 | Edinburgh - Luxemburg 
Abfahrt am frühen Morgen von Edinburgh in der 2. 
Klasse nach London. Von dort Fahrt mit dem Eurostar 
nach Brüssel (2. Klasse) und anschließend weiter nach 
Luxemburg (1. Klasse). Nach der Ankunft Transfer zu 
Ihrem Wohnort. (F)



1. 	Die in dieser Broschüre beschriebenen Leistungen 
werden Ihnen angeboten von: ULT S.a.r.l / Union 
Luxembourgeoise de Tourisme - BP: 2602 - L-1026 
Luxembourg Gare - Nr. TVA Lu 23241132 - Régistre de 
Commerce B0145806.

2. Unsere Leistungen 
	 Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus 

der Leistungsbeschreibung durch den Reiseveranstalter 
sowie aus den hieraus bezugnehmenden Angaben 
in der Reisebestätigung. Sonderwünsche bedürfen 
einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung des 
Reiseveranstalters. Unsere Gruppenreisen werden, falls 
nicht anders angegeben, nur durchgeführt wenn die 
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Bei Nichterreichen 
der Teilnehmerzahl werden unsere Kunden spätestens 
20 Tage vor Reisebeginn schriftlich von uns über die 
Stornierung der Reise informiert. 

	 Programmänderungen vorbehalten.

3. 	 Unsere Preise
3.1	Eine detaillierte Beschreibung der angebote-

nen Leistungen finden Sie in unseren allgemeinen 
Bedingungen unter „Unsere Leistungen“ und in unserer 
Broschüre.

3.2 Die in unserer Broschüre angegebenen Preise sind 
Schwankungen (Erhöhungen sowie Minderungen) 
unterworfen, welche durch folgende Faktoren bedingt 
sein können: a) Transportkosten b) Gebühren bezüglich 
der angebotenen Leistungen wie z.B. Ausschiffungs- 
und Landegebühr c) Wechselkurse, welche für die jewei-
lige Reise oder den Aufenthalt anzuwenden sind. 

4. 	 Aufschiebende Bedingung 
	 Der Reisevertrag tritt erst nach Leistung der unter 

„Zahlungsbedingungen“ erwähnten Anzahlung in Kraft.

5. 	 Zahlungsbedingungen 
	 Bei der Anmeldung sind mindestens 10% des gesamten 

Reisebetrages als Anzahlung zu leisten. Der volle Betrag 
der Gesamtsumme muss 8 Tage vor Reisebeginn begli-
chen werden.

6. Reisedokumentation
	 Den Kunden wird vor der Abreise eine Reise-

dokumentation, welche u.a. die Abfahrtzeiten, 
Zwischenstationen und Angaben bezüglich der ört-
lichen Vertretung des Reiseveranstalters beinhaltet, mit-
geteilt.

7. Abtretung des Vertrages durch den Kunden
	 Der Kunde ist berechtigt, den durch ihn unterzeichneten 

Vertrag an eine Person abzutreten, welche alle für die 
Reise bzw. den Aufenthalt nötigen Vorraussetzungen 
erfüllt. Dies unter der Bedingung, dass er den 
Reiseveranstalter spätestens 21 Tage vor Reiseantritt per 
Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung informiert. 
Der Zedent und der Zessionar sind gegenüber dem 
Reiseveranstalter solidarisch für die Zahlung des Preises 
sowie der etwaigen Mehrkosten, welche durch die 
Abtretung entstehen, haftbar. 

8. Rücktritt vom Vertrag 
	 Falls der Vertrag den Besuch einer oder  mehrerer 

Vorstellungen beinhaltet, muss der Kunde den gesamt-
en Kartenpreis entrichten. Falls der Rücktritt vom Vertrag 
bis 60 Tage vor Reiseantritt erfolgt, so betragen die 
Kosten 10% des Reisebetrages, bei Rücktritt 59 - 45 
Tage vor Reiseantritt 25% vom gesamten Reisebetrag, 
bei Rücktritt 44-30 Tage vor Reiseantritt 50%, bei 
Rücktritt 29-15 Tage vor Reiseantritt 80%, ab 14 Tage 
oder bei Nichterscheinen am Abfahrtsort wird der volle 
Reisebetrag (100 %) verrechnet. Eintrittskarten sind 
bei Stornierung nicht rückerstattbar und werden mit 
100% verrechnet. Zusätzlich verrechnet werden die von 
den an der Reise beteiligten Leistungsträgern (Hotels, 
Restaurant...) berechneten Unkosten. Die oben ange-
führte Regelung gilt auch, falls der Kunde nicht zu 
der angegebenen Zeit am Abfahrtsort erscheint oder 
wegen unvollständiger Ausweispapiere von der Reise 

ausgeschlossen wird. 
8.1.	Rücktritt und Umbuchung durch den Kunden:
	 Treten Sie innerhalb von 5 Tagen nach Reiseanmeldung 

zurück, erheben wir keine Stornogebühren, sofern 
unsere Reisebestätigung Ihnen spätestens 33 Tage vor 
Abreise zugegangen ist. Bei einem späteren Rücktritt 
vom Reisevertrag wird diesem eine Bearbeitungsgebühr 
von 40 Euro  verrechnet. Falls der Vertrag den Besuch 
einer oder  mehrerer Vorstellungen beinhaltet, muss der 
Kunde den Kartenpreis entrichten.  

8.2. Falls vor Reisebeginn eine wesentliche Vertragsleistung 
durch ein dem Reiseveranstalter gegenüber äus-
seres Ereignis unmöglich wird, so hat der Kunde, 
welcher entsprechend informiert wird, das Recht 
den Vertrag innerhalb von 7 Tagen aufzulösen oder 
die vom Reiseveranstalter eventuell angebotenen 
Ersatzleistungen anzunehmen.

	 Sollte sich der Kunde für Auflösung des Vertrages ent-
scheiden, werden ihm alle bereits gezahlten Beträge 
innerhalb eines Zeitraums von 10 Tagen ohne Aufpreis 
zurückerstattet. Im sub 8.3 erwähnten Fall hat der Kunde 
weiterhin die Möglichkeit, sich ohne Aufpreise für eine 
gleiche oder höherwertige Ersatzleistung, welche ihm 
vom Reiseveranstalter angeboten wird, zu entscheiden. 
Bei einer minderwertigen Ersatzleistung hat der Kunde 
Anspruch auf Rückerstattung des Preisunterschiedes. 
Das oben beschriebene Auflösungsrecht besteht des 
Weiteren im Falle einer Preiserhöhung gemäss Artikel 
3.2.

	 Der Reiseveranstalter behält sich das Recht vor, vor 
Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten. Falls der 
Rücktritt durch den Reiseveranstalter nicht durch 
den Kunden verschuldet ist, werden alle geleisteten 
Zahlungen innerhalb von 10 Tagen  ab Vertragsauflösung 
an den Kunden zurückgezahlt. Der Kunde hat kein Recht 
auf Schadensersatz, wenn der Vertrag vor Abreise aus 
folgenden Gründen aufgelöst wird: 

	 * Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl:  der 
Kunde wird in diesem Falle schriftlich, innerhalb des im 
Reisevertrages angegebenen Zeitraums, informiert.

	 * Stornierung infolge höherer Gewalt: d.h. infolge anor-
maler, unvorhersehbarer und gegenüber dem sich 
darauf berufenden äusseren Umstände, und welche, die 
trotz aller Gewissenhaftigkeit nicht verhindert werden 
konnten. Die Reservierung über Bedarf gilt nicht als 
höhere Gewalt.

8.3. Sollte nach einer Abreise eine wesentliche 
Vertragsleistung nicht erbracht werden können, so 
wird der Reiseveranstalter, falls dies irgendwie möglich 
ist, eine zumindest gleichwertige Ersatzleistung anbie-
ten. Im Falle einer höherwertigen Leistung übernimmt 
der Reiseveranstalter die Kosten des Aufpreises: im 
Falle einer Minderleistung wird der Preisunterschied 
zwischen der ursprünglich vorgesehenen und der 
erbrachten Leistung erstellt. Im Falle der Unmöglichkeit 
für den Reiseveranstalter eine Ersatzleistung anzubie-
ten oder falls der Kunde aus einem triftigen Grund 
die angebotene Ersatzleistung nicht annimmt, hat 
der Reiseveranstalter die Verpflichtung dem Kunden 
auf Verlangen die für seine Rückkehr notwendigen 
Beförderungsunterlagen zu beschaffen.

9. Haftung des Reiseveranstalters 
9.1. Die Haftung des Reiseveranstalters tritt nicht ein, falls 

es ihm gelingt zu beweisen, dass die Nichtausführung 
oder mangelhafte Ausführung der von ihm verlangten 
Leistungen auf Handlungen des Kunden, auf vorherseh-
bare und unabwendbare Handlungen eines Dritten oder 
auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.

9.2. Sollte dem Kunden durch das Nichterfüllen einer 
der vertraglich festgelegten Leistungen durch den 
Reiseveranstalter ein nicht zögerlicher Schaden entste-
hen, kann dessen Schadensersatzanspruch auf keinen 
Fall den Reisepreis überschreiten. Diese Bestimmung 
gilt nicht bei arglistiger Täuschung oder schwerem 

Verschulden, welches mir arglistiger Täuschung gleich-
zusetzen ist.

10. Verpflichtung des Kunden 
	 Der Kunde verpflichtet sich die Reise nur im Besitz von 

gültigen Ausweis- und Grenzüberschreitungspapieren 
anzutreten. Sollte dies nicht der Fall sein, werden 
alle dem Reiseveranstalter hierdurch anfallenden 
Nebenkosten dem Kunden verrechnet. Der Kunde ist 
persönlich verantwortlich für die Devisen, Visa-, Zoll-, 
und Gesundheitsbestimmungen. Den Vertrag für Visa 
erledigt der Reiseverantstalter, jedoch ohne sich bezüg-
lich des Erfolgs der durchgeführten Schritte zu verpflich-
ten. Visakosten werden mit dem Reisepreis erhoben. 

11. Ihre Reiseversicherung 
	 In unseren Reisepreisen ist, falls nicht anders vermerkt, 

keine Reise- und Gepäckversicherung enthalten. Wir 
empfehlen Ihnen eine Versicherung abzuschliessen. 
Bitte informieren Sie sich in Ihrem Reisebüro. 

12. Wichtige Bemerkung 
	 Der Reiseveranstalter behält sich das Recht vor, die 

vorliegenden allgemeinen Bedingungen abzuändern. 
Etwaige Änderungen können nur unter der Bedingung 
gegenüber dem Kunden geltend gemacht werden, dass 
sie diesem schriflich vor Vertragsabschluss mitgeteilt 
worden sind. 

	 Bei Reisen in Zusammenarbeit mit anderen 
Reiseveranstaltern gelten deren Reisebedingungen. Die 
im Preis enthaltenen Steuern und Flugahafengebühren, 
Sicherheitsgebühren und Treibstoffzuschläge entspre-
chen dem Stand November 2008. Sollten sich diese 
Gebühren bis zum Zeitpunkt der Abreise ändern, wer-
den wir die Differenz nachbelasten.  

13. Reiseformalitäten 
	 Für Staatsbürger mit luxemburger Nationalität genügt 

für die meisten Länder ein gültiger Personalausweis oder 
ein gültiger Reisepass. Mitreisende Kinder ohne eigenen 
Ausweis müssen im Reisepass der Eltern eingetragen 
sein. Bitte auch  die Hinweise in unsere Katalog beach-
ten. 

14. Beschwerden 
	 Beschwerden bezüglich einer etwaigen Nichtausführung 

oder mangelhafter Ausführung des Vertrages müssen 
schriftlich und innerhalb eines Zeitraumes von 15 Tagen 
ab Datum der geplanten Rückkehr eingereicht werden 
(es gilt das Datum des Poststempels). 

15. Umbuchung / Änderung:
	 Der Kunde kann bis 40 Tage vor Reisebeginn mit der 

Zustimmung des Reiseveranstalters gegen Zahlung 
einer Umbuchungsgebühr von 30 Euro pro Person 
umbuchen. 

16. Gerichtsstand 
	 Für Klagen sind ausschliesslich die luxemburger Gerichte 

zuständig. Unseren Kunden stehen die im Gesetz vom 
14.06.1994 (portant réglementation des conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et  la 
vente de voyages ou de séjours et portant directive du 
13.06.1990 concernant les voyages, vacances et circuits 
à forfaits) vorgesehenen Garantien zu. 

17. Allgemeines 
	 * Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben entspre-

chen dem Stand der örtlichen Bedingungen und der 
Wechselkurse bei Drucklegung im Dezember 2009.

	 * Die französische Fassung der gegenwärtigen 
Bedingungen ist rechtsbindend. 

	 * Alle mündlichen Vereinbarungen und Einigungen ver-
pflichten die Parteien erst nach schriflicher Bestätigung. 

	 * Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
beeinträchtigt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht.

	 * Druck- und Satzfehler vorbehalten.
	 * Programmänderungen vorbehalten.

Reisebedingungen 2010
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